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eine kurze entgegnung auf den artikel von herrn ra peter a. sträuli in der zeitschrift «plädoyer»
vom 4. februar 20131

ausgangspunkt der kritik von herrn kollege sträuli ist der
umstand, dass der vom sav ausgearbeitete entwurf des
eidgenössischen anwaltsgesetzes sowohl für die forensi
sche als auch die bloss beratende anwaltliche tätigkeit
gelten soll (wie dies notabene in den einschlägigen kanto
nalen gesetzen vor dem inkrafttreten des bgfa die regel
gewesen ist und wie es in etwa der hälfte der kantone
auch heute noch der fall ist).

der autor des «plädoyer»artikels wirft den ver
fassern des entwurfs und dem sav vor, dass das zur
diskussion stehende anwaltsgesetz auf einem «realitäts
fremden» berufsbild basiere (ohne allerdings konkret auf
zuzeigen, wie das berufsbild anders hätte definiert werden
können oder sollen), wobei er sich weitgehend auf eine
vom zav in auftrag gegebene untersuchung des statisti
schen amts des kantons zürich vom februar 2011 stützt.
diese untersuchung belege, dass 55,8 prozent aller im
kanton zürich tätigen anwälte ihren beruf ausschliesslich
beratend ausüben würden und dass sich rund 30 prozent
aller zürcher anwälte demwirtschafts und gesellschafts
recht, dem banken, börsen und kapitalmarktrecht sowie
dem steuerrecht und der vermögensverwaltung als spe
zialgebiet zugewandt hätten. in all diesen rechtsgebieten
stünden die anwälte in konkurrenz zu unternehmen der
wirtschafts und treuhandberatung sowie des bankenwe
sens; ausserdem seien gemäss der erwähnten umfrage im
Jahr 2009 in 57 prozent aller zürcherischen anwaltskanz
leien angestellte anwälte beschäftigt gewesen. vor diesem
hintergrund sei die vom sav vorgeschlagene künftige re
gelung weder einleuchtend noch sachlich gerechtfertigt.

diese sicht der dinge ist verzerrt und darf deshalb
nicht unerwidert bleiben.
1. es wird nicht bestritten, dass – in absoluten zahlen

gemessen – schweizweit am meisten anwälte ihren
beruf im kanton zürich ausüben, nämlich rund 2900
von insgesamt etwa 9000 in der ganzen schweiz
tätigen anwälten. auch kommt es niemandem in

den sinn, ernsthaft zu bestreiten, dass zürich
der bedeutendste wirtschaftskanton der schweiz ist,
in welchem – logischerweise! – überdurchschnittlich
viele anwalts(gross)kanzleien im wirtschaftsbe
reich (und aus diesem grund vor allem beratend)
praktizieren. unstatthaft ist es jedoch, die zürcheri
schen verhältnisse ungeachtet der tatsächlichen ge
gebenheiten als massstab auf alle anderen kantone
übertragen und aus der zürcher situation für die
ganze schweiz gültige schlüsse ziehen zu wollen.
zwar hat in den letzten Jahrzehnten effektiv eine zah
lenmässige verlagerung weg von der forensischen hin
zur beratenden tätigkeit stattgefunden; tatsache ist
aber eben auch, dass die (meist auch forensisch täti
gen) einzel, klein und mittelgrossen anwaltsbüros –
und zwar sowohl was die anzahl der kanzleien als
auch diejenige der in diesen kanzleien tätigen anwäl
te betrifft – gegenüber den grosskanzleien schweiz
weit noch immer in der grossen mehrheit sind. die im
kanton zürich tätigen grosskanzleien sind demnach
weder «trendsetter», noch können sie als allgemein
gültiger massstab für alle anderen in der schweiz an
sässigen anwaltskanzleien dienen.
in diesem zusammenhang ist schliesslich auch noch
zu erwähnen, dass es – nicht nur aus dem blickwinkel
der berufsregeln betrachtet, sondern auch aus der
sicht des konsumenten – letztlich auch nicht ent
scheidend ist, ob ein anwalt seine tätigkeit nun for
mell als selbstständigerwerbender oder als ange
stellter einer anwaltsgesellschaft ausübt; hauptsache
ist vielmehr die qualität der von ihm erbrachten (be
ratungs)dienstleistung!
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2. der vorwurf, der sav wolle die (bloss) beratend täti
gen anwälte aus verbandspolitischen überlegungen
dem anwaltsgesetz unterstellen (d. h. im interesse
einer höheren mitgliederzahl), ist nicht nur unbegrün
det, sondern polemisch: erstens waren die verfasser
des entwurfs des neuen anwaltsgesetzes bei dessen
ausarbeitung in jeder beziehung völlig unabhängig,
d. h., sie hatten keinerlei wie auch immer geartete vor
gaben umzusetzen, und zweitens haben sie lediglich
vorgeschlagen, (wieder) zusammenzuführen, was zu
sammengehört, um so die aktuelle (unnatürliche)
zweiteilung der anwaltschaft rückgängig zu machen.
zu diesem aspekt sei übrigens auch ein blick über die
grenzen erlaubt: in deutschland – um nur ein europäi
sches beispiel zu nennen – sind zu recht sowohl die
forensisch tätigen als auch die beratenden anwälte
dem berufsrecht unterstellt!
ferner übersieht kollege sträuli ganz offensichtlich,
dass eine unterstellung auch der bloss beratend täti
gen anwälte unter das anwaltsgesetz gegenüber der
ihm nicht unterstellten konkurrenz mit markanten
vorteilen für diese beratenden anwälte verbunden ist:
den klienten ist in der regel nämlich sehr wohl be
wusst, dass bei der ausübung der anwaltstätigkeit
u. a. zahlreiche (von kollege sträuli ebenfalls nicht
konkret kritisierte) berufsregeln einzuhalten sind
(deren befolgung bekanntlich von unabhängigen auf
sichtsorganen überwacht wird), was entscheidend zur
qualitätssicherung beiträgt.
unhaltbar – weil schlicht völlig praxisfremd – ist so
dann auch das argument, die rein beratende tätigkeit
solle deshalb nicht in den monopolbereich integriert,
d. h. dem anwaltsgesetz unterstellt werden, weil sonst
nichtforensiker amtliche verteidigungen und unent
geltliche rechtsvertretungen zu übernehmen hätten:
für die übernahme solcher mandate gibt es in aller
regel nämlich deutlich mehr qualifizierte bewerberin
nen und bewerber als zu verteilende fälle; keinem
staatsanwalt käme es deshalb in der praxis in den
sinn, einen bloss beratend tätigen wirtschaftsanwalt
als amtlichen verteidiger für einen schwerkriminellen

einzusetzen, und kein gerichtspräsident wird in einer
schwierigen scheidungssache einen nichtfamilien
rechtler zum unentgeltlichen rechtsbeistand ernen
nen!

3. widersprüchlich argumentiert kollege sträuli, wenn
er zunächst die aussonderungspflicht für anvertraute
vermögenswerte als dem «früheren anwaltsbild des
inhabers einer einzelkanzlei» zuordnet, später aber
klarstellt, dass sich der angestellte anwalt nicht um
diese aussonderungspflicht kümmern muss, sondern
dass dies sache seines arbeitgebers ist. letzteres
mag sein, zeigt aber, dass kollege sträuli die notwen
digkeit der aussonderungspflicht durchaus als gege
ben erachtet.

4. im weiteren verkennt der autor des «plädoyer»arti
kels, dass es auch immer wieder wechsel von grösse
ren in kleinere kanzleien gibt («up or out») und dass
sich in diesem zusammenhang auch das betätigungs
feld solcher anwälte verändern kann.

5. der grösste teil der anwälte in den grosskanzleien ist
bereits heute in den kantonalen anwaltsregistern re
gistriert (auch wenn sie – um des argumentes willen –
nie vor gerichten auftreten). offenbar besteht selbst
bei diesen anwälten (und ihren arbeitgebern) ein be
dürfnis nach einer solchen registrierung (und damit
auch einer unterstellung unter aufsicht und diszipli
narrecht).

6. offenbar scheint es kollege sträuli vor allem um den
titelschutz zu gehen, wie seine ausführungen am
schluss des artikels zeigen. er übersieht dabei, dass
für den (angestellten) anwalt andere rahmenbedin
gungen (berufspflichten, aufsicht, disziplinarmass
nahmen) gelten als für den «inhaber des anwaltlichen
fähigkeitsausweises» z. b. in einem treuhandunter
nehmen (für den keine solchen vorschriften beste
hen). dieses andere umfeld rechtfertigt die andere
behandlung bei der titelführung.

die behauptung, der entwurf des eidgenössischen an
waltsgesetzes basiere auf einem realitätsfremden berufs
bild, ist deshalb sachlich nicht gerechtfertigt.


